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einen schlechten Dienst, denn es sei mit Sicherheit mit einer Verwerfung
zu rechnen, mit einer schweren Enttäuschung, mit einem Rückschlag in
den Restrebjungen, die Rechte der Frau zu erweitern. Aber die Vertre-
terinnen des Frauenstimmrechtsverbandes sind keine unmündigen Kin-
der. Sie wissen genau, dass wer sich auf das politische Gebiet begibt, auch
ein Risiko läuft. Sie wollen dieses Risiko auf sich nehmen. Was wollen
wir Männer dazju sagen Wollen wir uns auf den Standpunkt stelle« :

Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun, oder wollen wir
nicht vielmehr diesen Fragten, auch wenn ßije bloss eine Minderheit ver-
treten sollten, die Achtung erweisen, die schliesslich ein Gebot der ein-
fachsten Ritterlichkeit ist? Das Problem ist da. Wir kommen nicht mit
einem Lächeln und nicht mit einem schlechten Witz darum herum. Es
ist männlich und richtig, dass wir uns nicht darum herumdrücken. Die
Frage ist gestellt. Der Souverän, das Volk, soll sich aussprechen. Ich
empfehle die Motion der Mehrheit der Kommission zur Annahme.

Fortsetzung folgt.

So wahrt der Männerstaat die Rechte der Frau
Dr. Marie Boehlen, Fürsprech (nach Sonderabdruck aus dem „Bund")
Fortsetzung aus Nr. 1, 2 und 3

Vergleich mit dem Ausland. Die Gegner des Frauenstimm-
rechts, die so gerne auf die vorzügliche Rechtsstellung der Schweizer
Frau hinweisen, tun das gerade im Hinblick auf das Ausland. So ist
schon gesagt worden, die Einrichtungen der Schweiz „dürfen sich wahr-
haftig vor der ganzen Welt sehen lassen." Und Herr Nationalrat Wiek
hat in der Frauenstimmnechtsdebatte im Nationalrat ausgeführt, „dass
die rechtliche Stellung der Frau in der Schweiz vielfach eine bessere
ist als in Ländern mit Frauenstimmrecht", und „dass im Zivilrecht die
Schweizer Frau freier ist als die Frauen in den meisten übrigen Ländern".

Es trifft zu, dass die Stellung der Frau im Eherecht in den
Ländern mit Frauenstimmrecht nicht überall besser und freier ist als in
der Schweiz. Wenn aber beurteilt werden soll, ob das Frauenstimmrecht,
d. h. die aktive Mitwirkimg der Frauen an der Ausgestaltung des Ehe-
rechts für die der Frau zugewiesene Stellung von Bedeutung ist oder
nicht, dann kann vernünftigerweise nur mit Staaten verglichen werden,
in denen siie tatsächlich Gelegenheit zu solcher Mitwirkung hatten.

Eine Neugestaltung des Eherechts als Teil des Familienrechts er-
fordert jahrelange Studien und Vorarbeiten. So wurden beispielsweise
die Vorarbeiten für unser ZGB 1893 begonnen und führten erst 1907

zäun Abschluss.

In all den Ländern, in denen das Frauenstimmrecht erst nach dem
zweiten Weltkrieg eingeführt wurde, wie in Frankreich, Italien und
Belgien, konnte daher eine solche Arbeit bis heute zeitlich gar nicht

s



bewältigt werden. Aehnlich verhält es sich in Deutschland und Oester-
reich, in denen die Frauen allerdings das Stimmrecht schon 1919 erhiel-
ten. wo aber die Bestrebungen auf' Revision des Familienrechts durch
die nationalsozialistische Diktatur jäh abgebrochen wurden, so dass nach
dem zweiten Weltkrieg neu begonnen werden musste. In allen diesen
Staaten entspricht die Stellung der Frau im Eherecht im grossen und
ganzen derjenigen der Schweizer Frau im ZGB. Anders ist sie hingegen
in England und in den nordischen Staaten. Sämtliche nor-
dische Staaten haben ihr Eherecht nach Einführung des Frauenstimm-
rechts und somit unter aktiver Mitwirkung der Frauen revi-
diert. Ein Vergleich mit jenen Rechten ist daher in unserm Zusammen-
hang von Interesse.

Nach gemeinsamen Vorarbeiten unter den nordischen Staaten wurde
als erstes das schwedische Eherecht im Jahre 1920 revidiert in Kraft
gesetzt. Es diente den übrigen Ländern (Island, Dänemark, Norwegen
und Finnland) als Vorbild und stimmt in den Grundzügen mit den
revidierten Gesetzgebungen dieser Länder überein. Es soll daher inj Fol-
genden das schwedische Recht vergleichsweise mit dem schweizerischen
kurz erläutert werden. Fortsetzung folgt.
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